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Land
Freistaat Bayern
Sozialgericht
Bayerisches LSG
Sachgebiet
Rentenversicherung
Abteilung
20
1. Instanz
SG Nürnberg (FSB)
Aktenzeichen
S 12 R 605/14 ER
Datum
01.07.2014
2. Instanz
Bayerisches LSG
Aktenzeichen
L 20 R 680/14 B ER
Datum
18.09.2014
3. Instanz
-
Aktenzeichen
-
Datum
-
Kategorie
Beschluss
Leitsätze
1. Sowohl die Sicherungsanordnung als auch die Regelungsanordnung setzen ein bestehendes oder ein zu regelndes Rechtsverhältnis
zwischen dem Antragsteller und dem Antragsgegner voraus.
2. Ein Antrag auf einstweilige Anordnung gegen das Gericht auf Akteneinsicht in die Gerichtsakten ist ausgeschlossen.
I. Die Beschwerde gegen den Beschluss des Sozialgerichts Nürnberg vom 01.07.2014 wird zurückgewiesen.

II. Außergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.

Gründe:

I.
Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist die Versagung einstweiligen Rechtsschutzes durch das Sozialgericht (SG) Nürnberg.

In der beim SG seit dem 23.06.2011 anhängig gewesenen Hauptsache S 12 R 751/11 war zunächst die Gewährung einer
Erwerbsminderungsrente streitig. Mit der Klage vom 23.06.2011 hatte der Kläger und Antragsteller den Bescheid der Beklagten und
Antragsgegnerin vom 21.07.2009 in der Fassung des Bescheides vom 19.08.2011 sowie in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
27.05.2011 angefochten. Im Widerspruchsverfahren waren die Zuerkennung des Eintritts der vollen Erwerbsminderung und der Zeitpunkt
des Rentenbeginns streitig.

Im Termin zur mündlichen Verhandlung des SG am 14.05.2014 hat der Antragsteller die Anträge unter Bezugnahme auf sein Schreiben vom
13.05.2014 gestellt. Diesem Schreiben sind die Anträge wie folgt zu entnehmen.

1. Er beantragt, den Termin am 14.05.2014 zu vertagen und ihm Einsicht in die Akten des Klageverfahrens S 12 R 751/11 und der unter den
Az S 14 AL 329/12, S 2 U 22/13, S 8 V 2/80 sowie S 2 U 308/05 anhängig gewesenen Klageverfahren zu gewähren.

Auch werde erneut der Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gestellt (wie bereits mit Schreiben vom 07.12.2011 zur Abwehr einer
Notsituation, da er seine Rechte nur bei Kenntnis der Akten durchsetzen könne). Im Laufe des Klageverfahrens habe die Kammervorsitzende
willkürlich das Recht auf Akteneinsicht verweigert. Es sei als Aktenfledderei zu bezeichnen, dass aufgrund seiner Klageschriften weitere
Aktenzeichen gebildet worden seien. Es sei ihm kein einziger Schriftsatz der jew. Beklagten zugeleitet worden. Die Klageschriftsätze seit
dem 23.06.2011 seien unterschlagen worden.

2. Er beantragt, das ihm zustehende Recht auf Akteneinsicht zu genehmigen.

3. "Der Kläger rügt die Vorsitzende Richterin Frau K., der Kläger beantragte seit 2011 die Herbeiziehung der Regressakte der DRV Bund und
der Akte der Amtsrätin Frau Sch. in A-Stadt".

Durch Urteil im Termin vom 14.05.2014 hat das SG die Klage im Verfahren S 12 R 751/11 zurückgewiesen. Der Antragsteller sei zum Termin
erschienen und habe sich zur Sache eingelassen. Dem Antrag auf Beiziehung der Akten der Klageverfahren S 14 AL 329/12, S 2 U 22/13, S 8
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V 2/80 und S 2 U 308/05 sei nicht stattzugeben. Die Beiziehung der Akten sei im vorliegenden Rechtsstreit nicht sachdienlich. Im
vorliegenden Verfahren sei dem Antragsteller insgesamt dreimal Einsicht in die Gerichtsakte und in die Akten der Antragsgegnerin gewährt
worden. Im Übrigen seien die Bescheide der Antragsgegnerin rechtmäßig.

Mit Beschluss vom 01.07.2014 hat das SG den Antrag auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes vom 13.05.2014 zurückgewiesen (S 12
R 605/14 ER). Rechtsgrundlage für die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes zur Sicherung der Rechte des Antragstellers bzw. zur
Regelung eines vorläufigen Zustandes in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis sei § 86b Abs 2 Sozialgerichtsgesetz (SGG). Es sei aber
bereits kein Grund ersichtlich, der die Eilbedürftigkeit einer Anordnung rechtfertigen könne. Aus dem Vorbringen des Antragstellers sei nicht
ersichtlich, welche schwerwiegenden Nachteile ihm drohen würden.

Am 04.08.2014 hat der Antragsteller sowohl Berufung gegen das Urteil vom 14.05.2014 (L 20 R 690/14) als auch Beschwerde gegen den
Beschluss vom 01.07.2014 eingelegt (L 20 R 680/14 B ER). Zur Begründung der Berufung und der Beschwerde wiederholt er im Wesentlich
sein bisheriges Klagevorbringen.

Zur Ergänzung des Tatbestandes wird auf den Inhalt der beigezogenen Akten der Antragsgegnerin, der Akten des SG (S 12 R 605/14 ER, S
12 R 605/14 ER, S 16 R 1081/ER) und der Akten des Landessozialgerichts (L 20 R 680/14 B ER, L 20 R 690/14) Bezug genommen.

II.
Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig. Die Beschwerde ist jedoch unbegründet. In der Sache hat es das SG
zutreffend abgelehnt, eine einstweilige Anordnung zu erlassen, weil der Antragsteller eine Notsituation nicht dargelegt hat.

Allerdings erweist sich der Antrag vom 13.05.2014 auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes bereits als nicht statthaft und daher als
unzulässig. Denn eine einstweilige Anordnung zur Regelung der vom Antragsteller begehrten Akteneinsicht kann nicht gegenüber dem
Gericht ausgesprochen werden.

Rechtsgrundlage für die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes bei Vornahmesachen ist § 86b Abs 2 S 1 SGG. Hiernach kann das Gericht
der Hauptsache auf Antrag eine einstweilige Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die Gefahr besteht, dass durch die
Veränderung des bestehenden Zustandes die Verwirklichung eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert werden
könnte (sog. Sicherungsanordnung). Gemäß § 86b Abs 2 S 2 SGG sind einstweilige Anordnungen auch zur Regelung eines vorläufigen
Zustandes in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis zulässig, wenn eine solche Regelung zur Abwendung wesentlicher Nachteile nötig
erscheint (sog. Regelungsanordnung).

Sowohl die Sicherungsanordnung als auch die Regelungsanordnung setzen ein bestehendes oder ein zu regelndes Rechtsverhältnis
zwischen dem Antragsteller und dem Antragsgegner voraus. Der Antragsteller streitet aber vorliegend nicht um ein zwischen ihm und der
Antragsgegnerin bestehendes Rechtsverhältnis. Dies wäre anzunehmen, wenn es um die Regelung ginge, die Antragsgegnerin zu
verpflichten, dem Antragsteller Einsicht in ihre Akten zu geben. Vorliegend ist lediglich der prozessuale Anspruch des Antragstellers auf
Gewährung von Akteneinsicht durch das SG in die Akten des Gerichts streitig. Hierfür bestimmt § 120 SGG die maßgeblichen
Voraussetzungen. Über die Gewährung von Akteneinsicht nach § 120 SGG entscheidet der Vorsitzende. Diese Vorschrift ist abschließend. Ein
Antrag auf einstweilige Anordnung gegen das Gericht auf Akteneinsicht ist ausgeschlossen.

Etwas anderes ergibt sich nicht aus dem vom Antragssteller angeführten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.10.1990 (1 BvR
1028/90). Das Bundesverfassungsgericht hatte in jenem Verfahren über die Versagung vorläufigen Rechtsschutzes gegen die Verwehrung
von Akteneinsicht durch den Verwaltungsträger in einem Verwaltungsverfahren zu entscheiden, also nicht gegen die Verwehrung von
Akteneinsicht durch ein Gericht in einem Klageverfahren.

Darüber hinaus wäre zu berücksichtigen, dass Rechtmittel also auch in Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes eine Beschwerde zum
Landessozialgericht allein wegen der Nichtgewährung von Akteneinsicht ausgeschlossen sind. Denn gegen die Versagung oder die
Beschränkung der Akteneinsicht durch den Vorsitzenden kann lediglich das Gericht, d.h. das Ausgangsgericht, angerufen werden, das dann
in Kammerbesetzung endgültig entscheidet. Dies ergibt sich aus der Vorschrift § 120 Abs 3 S 2 SGG. Diese lautet: Gegen die Versagung oder
die Beschränkung der Akteneinsicht kann das Gericht angerufen werden; es entscheidet endgültig.

Nach alldem ist die Beschwerde gegen die Ablehnung des Antrages auf Erlass einer einstweiligen Anordnung durch das SG zurückzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf der entsprechenden Anwendung des § 193 SGG.

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 177 SGG).
Rechtskraft
Aus
Login
FSB
Saved
2015-02-24

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=2%20U%20308/05
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=S%2012%20R%20605/14
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=S%2012%20R%20605/14
https://dejure.org/gesetze/SGG/86b.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=L%2020%20R%20680/14%20B%20ER
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=S%2012%20R%20605/14
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=S%2012%20R%20605/14
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=S%2012%20R%20605/14
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=L%2020%20R%20680/14%20B%20ER
https://dejure.org/gesetze/SGG/86b.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/86b.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/120.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/120.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=1%20BvR%201028/90
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=1%20BvR%201028/90
https://dejure.org/gesetze/SGG/120.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/193.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/177.html

